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Behandlung und Bewertung der 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (A)

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt 
Main-Tauber-Kreis

11.03.2021

Eingang am 17.03.2021
per Post und per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Schutzzone wird in der Planzeichnung ergänzt.

Die Stadt Niederstetten beabsichtigt die Errichtung von Stell-
plätzen im Plangebiet, für welche kein erheblicher Eingriff in 
den Boden erforderlich sein wird. Der Hinweis wird in den Be-
bauungsplan aufgenommen.

Der Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt 
Main-Tauber-Kreis

11.03.2021

Eingang am 17.03.2021
per Post und per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Es wird ein Hinweis zur Ausführung der Flachdächer in den 
Bebauungsplan aufgenommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der 
weiteren Planung berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit wild abfließen-
dem Wasser bei Starkregenereignissen ist im Plangebiet nicht 
zu rechnen. Zum einen wird das Gebiet durch das nördliche 
Bestandsgebiete „abgeschirmt“, zum anderen wird möglicher-
weis ankommendes Regenwasser auf der Straße nach Osten 
abgeleitet.  Zudem handelt es sich um eine Garagenanlage, 
die ohne Kellerräume ausgeführt werden soll.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dieser wird in den 
Bebauungsplan nicht aufgenommen, da Feuerungssysteme 
nicht installiert werden sollen. Sollte sich im Plangebiet in lan-
ger Zukunft ein Betrieb ansiedeln, werden die dann aktuellen 
Verordnungen zu berücksichtigen sein.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021

4schreiberplan . Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB . Architekten | Stadtplaner | Landschaftsarchitekten . Ostendstr. 106 . 70188 Stuttgart

Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 01 Landratsamt 
Main-Tauber-Kreis

11.03.2021

Eingang am 17.03.2021
per Post und per E-Mail

Die Ableitung des Ab- und Niederschlagswassers funktioniert 
in der Bestandssituation. Durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplan wird sich die Wassermenge nur sehr geringfügig 
erhöhen. Das Plangebiet soll bei der Aktualisierung des AKPs 
berücksichtigt werden. 

Der Hinweis zur Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis ge-
nommen. Im direkten Umfeld zum Plangebiet (direkt westlich 
davon) befindet sich ein (Lösch-) Wasserbehälter.
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Regierungspräsidium 
Stuttgart

05.03.2021

Eingang am 05.03.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Das Bundesamt wurde am Bebauungsplanverfahren beteiligt. 
Siehe Stellungnahme A 06.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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planung@schreiberplan.de 
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Aktenzeichen 21-2434-390 TBB Nie-
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1. Ä."   
(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 
 Bebauungsplan "Hohe Buche, 1. Ä." in Niederstetten, Verfahren nach § 13a BauGB, 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Ihr Schreiben vom 02.02.2021
 
 
 
Sehr geehrte Frau Strumberger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 
aus Sicht der Abteilung 4 zu der o.g. Planung folgendermaßen Stellung: 
 
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass es sich entgegen Ihrer Angabe auf dem 
Formblatt vorliegend um einen entwickelten Bebauungsplan handelt. Wie Sie in der 
Begründung unter Ziff. 3.3. zutreffend ausführen, stellt der Flächennutzungsplan für 
das Plangebiet eine Gewerbliche Baufläche dar. Die Ausweisung eines Gewerbege-
biets im Bebauungsplan stimmt damit überein. Wir bitten, das Formblatt künftig korrekt 
auszufüllen. 
 
Raumordnung 
 
Aus raumordnerischer Sicht werden keine Bedenken geäußert. 
 
 

- 2 - 

Mobilität, Verkehr, Straßen  
 
Aus ziviler luftrechtlicher Sicht bestehen gegen den Bebauungsplan keine Bedenken. 
 
Nachdem der Heeresflugplatz Niederstetten (ETHN) der militärischen Nutzung unter-
liegt, wird empfohlen, das zuständige Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) zu beteiligen. In diesem Zusammen-
hang wird auf den aus militärischen Gründen eingerichteten Bauschutzbereich und den 
Schutzbereich der Bundeswehr hinsichtlich der Richtfunkanlagen hingewiesen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Joachim Findling,  0711/904-14631,  
Joachim.Findling@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 
 
Anmerkung: 
 
Die Abteilung 8 - Landesamt für Denkmalpflege -  meldet Fehlanzeige. 
 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig – soweit nicht bereits geschehen – um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-württemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx ). 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 
zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 
 
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Julia Seyd 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 02 Regierungspräsidium 
Stuttgart

05.03.2021

Eingang am 05.03.2021
per E-Mail

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und weiterhin be-
rücksichtigt.

Dem Regierungspräsidium wird eine Mehrfertigung des Be-
bauungsplan zugeschickt, sobald dieser in Kraft tritt.

- 2 - 

Mobilität, Verkehr, Straßen  
 
Aus ziviler luftrechtlicher Sicht bestehen gegen den Bebauungsplan keine Bedenken. 
 
Nachdem der Heeresflugplatz Niederstetten (ETHN) der militärischen Nutzung unter-
liegt, wird empfohlen, das zuständige Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) zu beteiligen. In diesem Zusammen-
hang wird auf den aus militärischen Gründen eingerichteten Bauschutzbereich und den 
Schutzbereich der Bundeswehr hinsichtlich der Richtfunkanlagen hingewiesen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Joachim Findling,  0711/904-14631,  
Joachim.Findling@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 
 
Anmerkung: 
 
Die Abteilung 8 - Landesamt für Denkmalpflege -  meldet Fehlanzeige. 
 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig – soweit nicht bereits geschehen – um Beachtung des Erlasses zur 
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt 
(abrufbar unter https://rp.baden-württemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx ). 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 
zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 
 
Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Julia Seyd 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 03 Regionalverband 
Heilbronn-Franken

01.03.2021

Eingang am 01.03.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Sobald der Bebauungsplan in Kraft tritt, wird der Regionalver-
band benachrichtigt.

 
Regionalverband Heilbronn-Franken Am Wollhaus 17 74072  Heilbronn 

Regionalverband  Heilbronn-Franken    Körperschaft des öffentlichen Rechts  Am Wollhaus 17   74072 Heilbronn 
Tel. (07131) 62 10 - 0      Fax (07131) 62 10 - 29      E-Mail: info@rvhnf.de        www.rvhnf.de 

IBAN: DE89 6205 0000 0000 0808 79 

 
 
Schreiberplan 
Ostendstraße 106 
70188 Stuttgart  
 
 
 Datum: 01.03.2021 

 Bearbeiter: Krä/Fl 
 Az.: 7-2-3-2 
 Ihr Az.: -- 
 
 
Stadt Niederstetten, Bebauungsplanverfahren „Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“  
Stellungnahme zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir danken für die Beteiligung an dem o.g. Verfahren. Mit Blick auf den geltenden Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020 kommen wir hierbei zu folgender Einschätzung 
 
Durch die Planung werden regionalplanerische Zielfestlegungen berührt. Das Plangebiet liegt in-
nerhalb des in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen nach Plansatz 2.4.3.1. Die Planung entspricht den Zielen der Raum-
ordnung. 
 
Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie nach Abschluss um Mit-
teilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Planbezeichnung, des Da-
tums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne in digitaler Form. Die Übersendung einer 
rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich. Hierfür bedanken wir uns vorab.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christof Krämer 
Stellvertreter des Verbandsdirektors  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 04 Autorisierte Stelle Digi-
talfunk Baden-Württem-
berg/ ASDBW

12.02.2021

Eingang am 12.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Filkorn, Bernd <Bernd.Filkorn@polizei.bwl.de> im Auftrag von 
STUTTGART.PTLS.ABT3.REF32.FP <STUTTGART.PTLS.ABT3.REF32.FP@polizei.bwl.de>

Gesendet: Freitag, 12. Februar 2021 13:39
An: planung@schreiberplan.de
Cc: STUTTGART.PTLS.ABT3.REF32
Betreff: WG: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten
Anlagen: Anlage 1_Artenschutz.pdf; 01_NIED_BP GE HoBu_Plan.pdf; 02_NIED_BP GE 

HoBu_Begruendung.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Autorisierte Stelle Digitalfunk Baden‐Württemberg (ASDBW) ist mit der Prüfung von Störungen der BOS‐
Digitalrichtfunkstrecken durch Windenergieanlagen, Stromtrassen, Bauwerke u. ä. beauftragt. 
Der BOS Richtfunk ist von diesem Planungsvorhaben nicht betroffen. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Bernd Filkorn 
  
Präsidium Technik, Logistik, Service der Polizei  
Abteilung 3 - Kommunikationstechnik  
Ref. 32 - ASDBW  
Funkplanung 
  
Nauheimer Straße 99-100, 70372 Stuttgart  
Telefon:              0711/2302-3262  
  
eMail. Bernd.Filkorn@polizei.bwl.de 
eMail. STUTTGART.PTLS.ABT3.REF32@polizei.bwl.de 
  
  
  
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
  
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
  
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Gemeinderat der Stadt Niederstetten hat am 09.12.2020 in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss
für den oben genannten Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) gefasst. Im beschleunigten Verfahren
wird von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 05 Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung

02.03.2021

Eingang am 02.03.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

VERKEHRSANBINDUNG SBahn: S3; S4 – Haltestelle: LangenFlugsicherung

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, RobertBoschStr.28, D63225 Langen Thomas Strubel
Schreiberplan 
Ostendstraße 106

70188 Stuttgart

HAUSANSCHRIFT

RobertBoschStraße 28
D63225 Langen
TEL +49 (0) 6103 8043  333
FAX +49 (0) 6103 8043  250

anlschutz@baf.bund.de
www.baf.bund.de

Betr.: Bauleitplanung der Stadt Niederstetten;
hier: BPlan "Gewerbegebiet Hohe Buche", 1. Änderung

Ihr Aktenzeichen: , Frau Strumberger
Aktenzeichen BAF: ST/5.5.1/202102030003001/21
Langen, 02.03.2021
Seite 1 von 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die vorgelegte Planung wird der Aufgabenbereich des 
Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) als Träger öffentlicher 
Belange im Hinblick auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen 
nicht berührt. Es bestehen gegen den vorgelegten Planungsstand keine 
Einwände. 
Diese Beurteilung beruht auf den nach § 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG 
angemeldeten Anlagenstandorten und –schutzbereichen der 
Flugsicherungsanlagen mit heutigem Stand (März 2021).

Hinweise

Um dem gesetzlich geforderten Schutz der Flugsicherungseinrichtungen 
Rechnung zu tragen, melden die Flugsicherungsorganisationen gemäß 
§ 18a Abs. 1a, Satz 2 LuftVG meiner Behörde diejenigen Bereiche um 
Flugsicherungseinrichtungen, in denen Störungen durch Bauwerke zu 
erwarten sind. Diese Bereiche werden allgemein als 
"Anlagenschutzbereiche" bezeichnet und im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers veröffentlicht.

Die Dimensionierung der Anlagenschutzbereiche erfolgt gemäß § 18a 
LuftVG durch die Flugsicherungsorganisation und orientiert sich an den 
Empfehlungen des ICAO EUR DOC 015. Aufgrund betrieblicher 
Erfordernisse kann der angemeldete Schutzbereich im Einzelfall von der 
Empfehlung des ICAO EUR DOC 015 abweichen.

Meine Behörde stellt auf ihrer Webseite unter www.baf.bund.de eine 
interaktive Karte der Anlagenschutzbereiche bereit.

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Thomas Strubel
Regierungsamtsrat
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 06 Bundesamt für Infra-
struktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der 
Bundeswehr

09.03.2021

Eingang am 09.03.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Das Bundesamt wird am weiteren Verfahren beteiligt.
INFRASTRUKTUR 

WWW.BUNDESWEHR.DE 

BUNDESAMT FÜR 
INFRASTRUKTUR,  
UMWELTSCHUTZ UND 
DIENSTLEISTUNGEN DER 
BUNDESWEHR 

INFRA I 3 

Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

Postfach 29 63 
53019 Bonn 

Tel. +49 (0) 228 5504-0 
Fax +49 (0) 228 5504-89 5763 
FspNBw 90-3402-88 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Fontainengraben 200 • 53123 Bonn 

 

 

Planungsbüro Schreiberplan 
Frau Strumberger 
      
      
      
      
      
      
Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum 
45-60-00 //  
V-026-21-BBP 

Herr Golinski 0228 5504-4589 baiudbwtoeb@bundeswehr.org 09.03.2021 

Betreff: Bebauungsplan „Hohe Buche, 1.Änderung“, Stadt Niederstetten 
hier: Stellungnahme der Bundeswehr 
Bezug: Ihre Email vom 02.02.2021 

Sehr geehrte Frau Strumberger,

gegen die im Betreff angegebene Maßnahme bestehen bei gleichbleibender 
Sach- und Rechtslage, bei den geplanten Bauhöhen, keine Bedenken. Die 
Belange der Bundeswehr sind berührt, aber nicht betroffen. 

Kraneinsatz: 

Sollte für die Errichtung der Gebäude/Anlagen der Einsatz eines Baukrans 
notwendig werden, ist hierfür gemäß § 15 i.V.m. § 12 LuftVG die 
Genehmigung der militärischen Luftfahrtbehörde erforderlich. Für die 
Beantragung dieser luftrechtlichen Genehmigung werden folgende Angaben 
benötigt: 

• Lageplan und Koordinaten im Koordinatensystem WGS 84 
(geographische Daten Grad/Min./Sek.) des Kranstandortes 

• Maximale Arbeitshöhe in m über Grund und über NN 

• Standzeit 

Die Genehmigung ist vom Bauherrn rechtzeitig vor Baubeginn (mindestens 
3 Wochen 
vorher) bei der militärischen Luftfahrtbehörde zu beantragen. 

 

Zuständig hierfür ist das Luftfahrtamt der Bundeswehr. 

Anschrift militärische Luftfahrtbehörde: 

Luftfahrtamt der Bundeswehr 
Abteilung Referat 1 d 
Luftwaffenkaserne Wahn 
Postfach 90 61 10 / 529 
51127 Köln 

WWW.BUNDESWEHR.DE 

INFRASTRUKTUR 
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LufABw1dBauschutz@Bundeswehr.org 

Im weiteren Verfahren ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleis-tungen der Bundeswehr unter Angabe meines Zeichens 
weiterhin zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Golinski 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 07 Zweckverband Hohenlo-
her Wasserversorgungs-
gruppe

10.02.2021

Eingang am 15.02.2021 
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 08 Zweckverband 
Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg

24.02.2021

Eingang am 24.02.2021 
per E-Mail Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 09 IHK Heilbronn

16.02.2021

Eingang am 19.02.2021 
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021

14schreiberplan . Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber PartG mbB . Architekten | Stadtplaner | Landschaftsarchitekten . Ostendstr. 106 . 70188 Stuttgart

Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 10 Handwerkskammer
Heilbronn-Franken

02.02.2021

Eingang am 04.02.2021 
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 11 Netzgesellschaft
Ostwürttemberg 
DonauRies GmbH

02.02.2021

Eingang am 04.02.2021 
per Post

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Planung NGO <planung@ng-o.com>
Gesendet: Mittwoch, 17. Februar 2021 08:38
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
danke für die Beteiligung am Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebiet Hohe 
Buche, 1. Änderung“ in Niederstetten. Wir sind von dieser Planung nicht betroffen. Sollte es keine Änderung des 
Geltungsbereichs geben, ist eine weitere Beteiligung nicht erforderlich. 
  
Freundliche Grüße 
  
Martin Bühler  
Asset Management 
  
Netzgesellschaft  
Ostwürttemberg DonauRies GmbH 
Unterer Brühl 2  73479 Ellwangen 
  
Telefon  +49 7961 9336 1431 Telefax  +49 7961 9336 65 1431 
m.buehler@ng-o.com www.ng-o.com 
  
Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH ist ein Unternehmen der EnBW ODR 
Sitz der Gesellschaft: Ellwangen (Jagst) 
Handelsregister: Amtsgericht Ulm  HRB 510654 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Reitmajer   
Geschäftsführung: Matthias Steiner, Dr. Kai Torsten Sander  
 
 
Unsere Datenschutzinformationen finden Sie unter: www.ng-o.com/datenschutz 
  
Wirklich drucken? Sparen Sie pro Seite 250 ml Wasser, 5 g CO2, 15 g Holz und 50 Wh 
Energie. 
  
  
  
  
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
  
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
  
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Stadt Niederstetten hat am 09.12.2020 in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss für den
oben genannten Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Stand: 29.03.2021

Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 12 Netze BW (Gas)

26.02.2021

Eingang am 26.02.2021 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist nicht 
beabsichtigt, das Plangebiet ans Gasnetz anzuschließen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Bauer Viktoria <v.bauer@netze-bw.de>
Gesendet: Freitag, 26. Februar 2021 10:59
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten
Anlagen: Hohe_Buche_Bestandsplan.pdf

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
vielen Dank für die Information über den o. g. Bebauungsplan.  
 
Im Bereich des Bebauungsplanes liegen keine geplanten oder bestehenden Gasleitungen der Netze BW GmbH.  
Einen Bestandsplan haben wir Ihnen angehängt. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Im Auftrag der 

 
Ein Unternehmen der EnBW  
 
i. A. Viktoria Bauer 
Bau Bezirk 5 
 
GAS-Techn. Betriebsführung HNVG 
Netze BW GmbH 
Meisterhausstr.11 
74613 Öhringen  
Telefon 07941 932-512 
Telefax 07941 932-369 
mailto:v.bauer@netze-bw.de 
mailto:v.bauer@hnvg.de 
www.hnvg.de  
Heilbronner Versorgungs GmbH 
Sitz der Gesellschaft: Heilbronn 
zuständiges Registergericht: Stuttgart HRB 108078 
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Frank Schupp 
Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Diepgen 
_______________________________________________________ 
Diese E-Mail ist allein für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Sie 
kann rechtlich vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie diese 
E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich 
den Absender per E-Mail und löschen Sie diese E-Mail von Ihrem 
Computer, ohne Kopien anzufertigen. Vielen Dank.  
This email is for the exclusive use of the addressee. It may contain 
legally privileged information. If you have received this message in 
error, please notify the sender by email immediately and delete the 
message from your computer without making any copies. Thank you. 
 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
 
Stadt Niederstetten 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 12 Netze BW (Gas)

26.02.2021

Eingang am 26.02.2021 
per E-Mail

Anlage zur Stellungnahme.

Hohe Buche

3553 3554

2

Netze BW GmbH
Meisterhausstraße 11

74613 Öhringen

1:500

Planauskunft
Niederstetten

BP Gewerbegebiet Hohe Buche 

Bearbeiter:
Viktoria Bauer

Datum:
26.02.2021

Uhrzeit:
10:39

R

1:500Maßstab: Meter0 5 10 15

Dieser Auszug wurde mit einem Internet-Browser erzeugt.
Netze BW GmbH

35
67

77
0

5473958

3567860

5474068



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 13 Netze BW (Strom)

04.03.2021

Eingang am 04.03.2021 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

NetzeBW wird benachrichtigt, sobald der Bebauungsplan in 
Kraft tritt.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Sinn Felix <f.sinn@netze-bw.de> im Auftrag von NETZPLANUNG HEILBRONN 
<Netzplanung_HLB@netze-bw.de>

Gesendet: Donnerstag, 4. März 2021 08:17
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten
Anlagen: Bestandsplanauszug_GE Hohe Buche 1. Änderung_Niederstetten.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversorgung überprüft. 
 
Außerhalb des Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden. In der Anlage erhalten Sie zu Planungszwecken die Übersicht 
unserer Versorgungsanlagen. 
 
Die Stromversorgung für das Gebiet kann aus unserem bestehenden Versorgungsnetz erfolgen. Ob und in welchem Ausmaß ggf. 
eine Netzerweiterung erforderlich ist, kann erst festgelegt werden, wenn der elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches 
bekannt ist. Das Stromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt. 
 
Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten weiterhin um Beteiligung. 
Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Freundliche Grüße 
 
i. A. Felix Sinn 
Netzplanung 
Netze BW GmbH 
Meisterhausstr. 11 74613 Öhringen 
 
Telefon +49 7941 932-242;  
Telefax +49 721-91421141; 
f.sinn@netze-bw.de  
www.netze-bw.de 
 
Netze BW GmbH ist ein Unternehmen der EnBW 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart; Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart  HRB 747734 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer;  
Geschäftsführung: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald 

Unsere Datenschutzhinweise sowie die Hinweise zum Widerspruchsrecht finden Sie unter: www.netze-bw.de/datenschutz. 
 
 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
 
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 13 Netze BW (Strom)

04.03.2021

Eingang am 04.03.2021 
per E-Mail

Anlage zur Stellungnahme.

Hohe Buche

3553 3554

2

TM

TMPostkreuzung

1xR PVC85 6m
2xLR PVC85 6m

N
AY

Y 
4x

95

NAYY 4x95

WB

3x70-AL1/11
-ST1A

NAKLEY 3x1x150

9

8

0,7

27,3

1,7

17,9

27,0

0,6

7,6

2,6

3,8

0,9

4,3

1,7 7,0

23,8

2,8

6,0
2

Netze BW GmbH
Schelmenwasenstraße 15

70567 Stuttgart

1:500

Bestandsplanauszug
GE Hohe Buche 1. Änderung

Niederstetten

Bearbeiter: Felix Sinn

Datum: 04.03.2021

Uhrzeit: 07:20

R

1:500Maßstab: Meter0 5 10 15
Dieser Auszug wurde mit einem Internet-Browser erzeugt.

Netze BW GmbH

35
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75
3

5473981

3567891

5474051



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 14 Transnet BW GmbH

17.02.2021

Eingang am 17.02.2021 
per E-Mail Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

1

planung@schreiberplan.de

Von: BAULEITPLANUNG TRANSNETBW <bauleitplanung@transnetbw.de>
Gesendet: Mittwoch, 17. Februar 2021 09:01
An: planung@schreiberplan.de
Betreff: 20210217 02 Stellungnahme Bebauungsplan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in 

Niederstetten §4 Abs. 2

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten  
Hier – Stellungnahme zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Freundliche Grüße / Kind Regards 
 
i. A. Daniel Huber 
Genehmigungen / Bauleitplanung 
Genehmigungen & Dialog Netzbau  
 
TransnetBW GmbH 
Vordernbergstr. 6 /  
Heilbronner Str. 35 
70191 Stuttgart 

 Bitte bevorzugt die Mobilnummer 
Verwenden! 
T +49 711 21858-3512 
F +49 711 21858-4451 
M +49 171 3183360 
Bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 

 
TransnetBW GmbH / Sitz der Gesellschaft: Stuttgart / Registergericht Stuttgart - HRB Nr. 740510  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer  
Geschäftsführer: Dr. Werner Götz (Vorsitzender), Michael Jesberger, Dr. Rainer Pflaum 
Die Datenschutzinformationen der TransnetBW finden Sie hier: https://transnetbw.de/de/datenschutz 
 
Besuchen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, XING und YouTube. 
 
 
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
 
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
 
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 15 Vodafon GmbH

05.03.2021

Eingang am 05.03.2021 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Vodafone BW GmbH  
Aachener Str. 746-750, 50933 Köln, Postanschrift: Zentrale Planung, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 
vodafone.de  
Geschäftsführung: Dr. Johannes Ametsreiter (Vorsitzender), Anna Dimitrova, Bettina Karsch, Andreas Laukenmann, Gerhard Mack, Alexander Saul  
Handelsregister: Amtsgericht Köln, HRB 83533, Sitz der Gesellschaft: Köln, USt-ID DE 251 338 951   
 
 

Seite 1/1 

C2 General 

Vodafone BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

 

  

 

 

Bearbeiter:  Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-149 
E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: EG-21074 

 

 
Schreiberplan 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Frau Galina Strumberger 
Ostendstr. 106 
70188 Stuttgart 

 

Datum   
05.03.2021 

Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
 
 

Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
vielen Dank für Ihre Informationen.  
 
Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenstehende 
Vorgangsnummer an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Zentrale Planung Vodafone  
 
 

Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 
hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 
Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 16 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

10.03.2021

Eingang am 10.03.2021 
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht beabsichtigt, im Plangebiet Telekommunikations-
leitungen zu verlegen.

 

 

RefeRenzen 

AnspRechpARtneR 

telefonnummeR 

DAtum 

BetRifft 

Deutsche telekom technik GmBh 
Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 

  

Deutsche telekom technik GmBh 
Hausanschrift:  Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 
Postanschrift:   Rosenbergstraße 59, 74074 Heilbronn 
Telefon: +49 7131 66-0 | Telefax: +49 7131 66-6609 | E-Mail: info@telekom.de | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668, IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Maria Stettner 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 

 

 
 

  

12
3 

45
6 

78
9-

0G
P 

 

         

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben.  

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende Hinweise zu beachten: 

Im o. a. Plangebiet befinden sich derzeit keine Telekommunikationsanlagen der Telekom (siehe beigefügten 
Lageplan). 

 

Bitte informieren Sie die Bauherren, dass sie sich im Fall einer Anbindung neuer Gebäude an die vorhandene 
Telekommunikationsinfrastruktur der Telekom mit unserer Bauherren-Hotline  
(Tel.: 0800 330 1903) in Verbindung setzen möchten. 

schreiberplan 
Stadtentwicklung 
Ostendstraße 106 
70188 Stuttgart 
 

 

Galina Strumberger   ihR schReiBen vom:  02.02.2021 
PTI 21- Betrieb, Jürgen Harrer  unseR zeichen:   
07131 66 5836    e-mAil: T-NL-SW-PTI-21.Bauleitplanungen@telekom.de 
08. März 2021 
Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf „Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ in Niederstetten 
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 16 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

10.03.2021

Eingang am 10.03.2021 
per E-Mail

Anlage zur Stellungnahme.
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Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 02.02.2021, Frist zur Abgabe der Stellungnahme: 15.03.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 17 Stadtverwaltung 
Creglingen

08.02.2021

Eingang am 08.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Zehnder, Eva <Eva.Zehnder@creglingen.de>
Gesendet: Montag, 8. Februar 2021 13:06
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
bezugnehmend auf die im Betreff genannten Planungen werden Belange der Stadt Creglingen 
nicht berührt. 
  
Bedenken oder Anregungen werden daher nicht vorgebracht. 
  
  

 
Stadtverwaltung Creglingen 
Torstraße 2, 97993 Creglingen 
  
Tel. 07933/701-27 
Fax 07933/701-34 
E-Mail: eva.zehnder@creglingen.de 
Homepage: www.creglingen.de 
  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  
Ich bin immer montags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr, dienstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, donnerstags von 
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr im Rathaus. 
  
  
Von: planung@schreiberplan.de [mailto:planung@schreiberplan.de]  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
  
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
  
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Gemeinderat der Stadt Niederstetten hat am 09.12.2020 in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss
für den oben genannten Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) gefasst. Im beschleunigten Verfahren
wird von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 18 Gemeindeverwaltung 
Mulfingen

02.02.2021

Eingang am 02.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

 Gesprächspartner 

Herr Czernin 

Leitung Hauptamt 

Telefon: 0 79 38/90 40-20 

e-mail: 

Benjamin.Czernin@mulfingen.de 

Az.: 621.41 / 062381 / cz 

 

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht: 02.02.2021 

 

02.02.2021 

Gemeindeverwaltung Mulfingen, Kirchweg 1, 74673 Mulfingen 

schreiberplan 
Frau Galina Strumberger 
Ostendstraße 106 
70188 Stuttgart 

Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften "Gewerbegebiet Hohe 
Buche, 1. Änderung" " in Niederstetten gemäß § 13a BauGB   
hier: Beteiligung als Behörde und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Frau Strumberger, 
 
wir danken für Ihr Schreiben vom 02.02.2021. 
 
Durch das oben genannte Bebauungsplanverfahren werden Belange der  
Gemeinde Mulfingen nicht berührt. 
 
Es werden daher weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. 
 
Wir wünschen dem Verfahren weiterhin einen guten Verlauf. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Benjamin Czernin 
Hauptamtsleiter 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gemeindeverwaltung Mulfingen 

Kirchweg 1, 74673 Mulfingen 

Telefon 07938 9040 - 0 

Telefax 07938 9040 -13 

e-mail: info@mulfingen.de 

internet: www.mulfingen.de 

Öffnungszeiten: 

Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr 

Mo.  13:30 – 18:00 Uhr 

Di. + Do.  13:30 – 16:00 Uhr 

 

 

Bankverbindung 

• Sparkasse Hohenlohekreis 

S0LADES1KUN 

DE50 6225 1550 0005 0011 38 

• Volksbank Hohenlohe 

GEN0DES1VHL 

DE64 6209 1800 0000 8600 00 

• Raiffeisenbank Kocher-Jagst 

GEN0DES1IBR 

DE78 6006 9714 0065 3020 01 

 

Gläubiger-ID: 

DE44 ZZZ00000273784 



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 19 Stadtverwaltung 
Bad Mergentheim

17.02.2021

Eingang am 19.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
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Nr. Name Behörde/ TöB
Datum und Eingang
Stellungnahme

Stellungnahme Behörde/ Träger öffentlicher Belange Bewertung und Behandlung

A 20 Stadtverwaltung 
Weikersheim

03.02.2021

Eingang am 03.02.2021
per E-Mail

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

1

planung@schreiberplan.de

Von: Thomas, Sylvia <Sylvia.Thomas@Weikersheim.de>
Gesendet: Mittwoch, 3. Februar 2021 09:17
An: 'planung@schreiberplan.de'
Betreff: AW: B-Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten

Kategorien: Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vielen Dank für die Beteiligung im Verfahren und die Übersendung der Planunterlagen. 
Die Stadt Weikersheim hat kein Einwendungen, es werden keine Anregungen vorgebracht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sylvia Thomas 
 

 
Stadt Weikersheim 
Marktplatz 7 
97990 Weikersheim 
 
Leitung Stadtbauamt  
Sylvia Thomas 
Telefon: 07934 102 30 
Telefax: 07934 102 58 
E-Mail: sylvia.thomas@weikersheim.de 
Internet: www.weikersheim.de 
  
Ich arbeite Teilzeit. 
Kontaktzeiten Mo, Mi, Fr: 9 – 13 Uhr 
Di: 9 – 18 Uhr, Do: 9 – 16 Uhr 
  
  
Von: planung@schreiberplan.de <planung@schreiberplan.de>  
Gesendet: Dienstag, 2. Februar 2021 13:54 
An: planung@schreiberplan.de 
Betreff: B‐Plan "Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung" in Niederstetten 
  
Stadt Niederstetten 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf, Stand: 15.01.2021) gemäß § 13a BauGB  
  
hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Gemeinderat der Stadt Niederstetten hat am 09.12.2020 in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss
für den oben genannten Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) gefasst. Im beschleunigten Verfahren
wird von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.  



Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 13a BauGB
„Gewerbegebiet Hohe Buche, 1. Änderung“ (Entwurf), Fassung vom 15.01.2021
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB, Auslegung: 11.02.2021 - 15.03.2021
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Behandlung und Bewertung der 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit

Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Es sind keine Stellungnahme aus der Öffentlichkeit eingegangen.


